
DJK Concordia Fürth 1920 e. V. 
 
Datenschutzordnung 
Fassung vom 15. Mai 2018 
 

 
 

    

 

 
    

   Seite 1 von 3 
 

1. Einleitung 
 
Die DJK Concordia Fürth 1920 e. V. (kurz: DJK Fürth oder Verein) erhebt, verarbeitet und 
nutzt personenbezogene Daten von Mitgliedern, die sich beim Verein angemeldet haben. 
Ferner werden vom Verein auch personenbezogene Daten der Vorstände, 
Vereinsratsmitglieder, Kassenrevisoren und der Mitarbeiter erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 
Die Speicherung der sensiblen Daten wird bei der DJK Concordia Fürth 1920 e. V. sparsam 
und transparent vorgenommen, wie es nach dem Bundesdatenschutzgesetz-neu und der 
EU-Datenschutzgrundverordnung gefordert wird. Der Verein verpflichtet sich auch, den 
Datenschutz und die Personenrechte umfassend zu wahren. 
 
 
2. Datenschutzbeauftragte/r 
 
Der Verein hat eine/n Datenschutzbeauftragte/n bestellt. Deren/Dessen Name ist dem 
Vereinsheft bzw. der Vereinshomepage zu entnehmen. 
 
 
3. Erfassung von Daten 
 
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder, der 
Vorstände, der Vereinsratsmitglieder, der Kassenrevisoren und der Mitarbeiter. Hierzu 
bedient er sich einer Datenverarbeitungsanlage. Die gespeicherten Daten werden nur zur 
Erfüllung der durch die Satzung festgelegten Zwecke und Aufgaben verwendet. 
 
Bei der Mitgliederaufnahme werden folgende personenbezogene Daten elektronisch erfasst: 
 

• Name und Vorname des Mitglied 1 
• Anschrift 1 
• Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse 1 
• Geburtsdatum 1 
• Staatsangehörigkeit 1 
• Beginn der Mitgliedschaft 
• Höhe des Mitgliedsbeitrags 
• Beruf 
• Abteilung 1 
• Bankverbindung 1 
• Name und Adresse des Kontoinhabers, falls nicht Antragsteller 1 
• Sondervereinbarungen (z.B. Freistellung von der Beitragszahlung) 
• bei Minderjährigen: ein Erziehungsberechtigter 1 

 
1 Unbedingt erforderliche Angaben im Aufnahmeantrag 
 
Jedem Mitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeteilt. 
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4. Datenverwendung 
 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den 
Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) erfolgt nur im Rahmen der in den Satzungen der 
Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Erhalt öffentlicher Fördermittel. Eine Datenübermittlung an 
Dritte außerhalb der Fachverbände und des BLSV findet vereinsseitig nicht statt. 
 
 
5. Sicherheit der Daten 
 
Die in der Datenverarbeitungsanlage elektronisch gespeicherten personenbezogenen Daten 
sind durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gegenüber nicht 
zugriffsberechtigen Personen geschützt. Alle Personen, die für oder im Verein tätig sind und 
mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen, werden durch eine entsprechende 
Erklärung auf die Einhaltung des Datengeheimnisses und des Datenschutzes verpflichtet. 
 
Sofern personenbezogene Daten übermittelt werden, wird besonders darauf geachtet, dass 
diese nicht von Dritten gelesen oder gespeichert werden können. 
 
Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben ständig: 
 

• 1. Vorsitzende/r 
• 2. Vorsitzende/r 
• 3. Vorsitzende/r (Kassenwart) 
• Mitgliederverwalter/in 

 
 
6. Dateneinsicht 
 
Mitglieder und ehemalige Mitglieder haben, nach Terminvereinbarung mit dem 
geschäftsführenden Vorstand, das Recht, Einsicht in die über sie gespeicherten Daten zu 
erhalten. Sie haben das Recht auf Berichtigung, Einschränkung, Sperrung und Löschung. 
 
 
7. Dauer der Datenspeicherung 
 
Die personenbezogenen Daten von Mitgliedern werden entsprechend der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen archiviert. 
 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die personenbezogenen Daten von Mitgliedern wegen 
Anfragen von Verbänden und übergeordneten Organisationen auch noch nach mehr als 
zehn Jahren benötigt werden. 
 
Aus diesem Grund gilt es als erforderlich, dass die personenbezogenen Daten der Mitglieder 
in der elektronisch geführten Mitgliederdatei länger als zehn Jahre gespeichert bleiben 
(s. auch § 35 BDSG-neu). 
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Allerdings werden die Daten nach den gesetzlichen Bestimmungen endgültig gelöscht, wenn 
es die betroffene Person bzw. der Rechtsnachfolger verlangen. Sollte eine Löschung aus 
rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so werden die Daten zumindest gesperrt. Dies gilt 
aber nur für beendete Mitgliedschaften, ausgeschiedene Beschäftigte und Organmitglieder. 
 
 
8. Datenschutzverletzungen 
 
Meldungen von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten werden innerhalb 
von 72 Stunden nach Kenntnis über den Vorstand an die Aufsichtsbehörde (Bayerisches 
Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 – Schloss – 91522 Ansbach – 
Telefonnummer 0981 53 1300, Fax 0981 53 98 1300 – E-Mail poststelle@lda.bayern.de) 
gemeldet. 
 
 
9. Inkrafttreten der Datenschutzordnung 
 
Die Datenschutzordnung der DJK Concordia Fürth 1920 e. V. wurde von den drei Mitgliedern 
des geschäftsführenden Vorstandes am 15. Mai 2018 beschlossen und vom Vereinsrat in 
dessen Sitzung vom 15. Mai 2018 zur Kenntnis genommen. Mit der Kenntnisnahme durch 
den Vereinsrat trat die Datenschutzordnung der DJK Concordia Fürth 1920 e. V. in Kraft. 
 
 
Fürth, 15. Mai 2018 
 
 
 
 

gez. Bernd Jesussek 
1. Vorsitzender 

gez. Karlheinz Troßmann 
2. Vorsitzender 

gez. Andreas Huber 
3. Vorsitzender (Kassenwart) 

 
 
 


